
Hier wurden bei der Fa. EGM ungerechtfertigte Gebühren für die Depotübertragung zu
einer anderen Bank berechnet.

Wie es daraufhin weiter ging erfahren Sie auf der nächsten Seite.



Volksbank Möckmühl-Neuenstadt 
Wertpapierabteilung 
Seckachtorgasse 11 

74219 Möckmühl 

Möckmühl, 1. März 2005 

Gebühren für den Depotübertrag 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Der Bundesgerichtshof hat lt. Urteil kürzlich bestätigt, dass die Berechnung von Gebühren für den 
Depotübertrag nicht zulässig sind. 

Bitte begleichen Sie den Betrag von 25,75 € der meinem Konto unrechtmäßig belastet wurde 
zuzüglich der mir durch Ihr Haus entstandenen Zinsen. 

 

Mit freundlichen Grüßen                                                                                                                          
Geschäftsleitung der EGM Einkaufsgesellschaft                                                                                                
für den Mittelstand GmbH & Ko. KG. 

 

 



Hier nun das Antwortschreiben auf die Reklamation bei der Volksbank Möckmühl-
Neuenstadt e.G. 
Hier stellt sich die Frage: Warum hat die Voba das vom 30. November 2004 ergangene BGH-
Urteil, AZ: XI ZR 200/03, einfach ignoriert und ihren Kunden nach mehr als 3 Monaten,  die 
unzulässigen, dem Konto belasteten Gebühren nicht erstattet?  

 

 
Fortsetzung folgt au der nächsten Seite… 



Die Gutschrift der unzulässigen Gebühren, die erst nach der Reklamation des 
Kontoinhabers erfolgte.  
 
 
 

 
 
Wäre die Volksbank daran interessiert, ihre Kunden ehrlich zu behandeln, dürfte eine 
Reklamation von Kundenseite nicht nötig sein.  
 
Aber die Volksbank nimmt nur die für Sie günstigen Urteile zur Kenntnis.  
Objektiv betrachtet, ist dieser Vorgang nach meiner Meinung ein versuchter Betrug. 
   
 


